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VORWORT DER ÖROK-GESCHÄFTSSTELLE 

Im Jahr 2011 veröffentlichte die Österreichische Raumordnungskonferenz (ÖROK) das 

„Österreichische Raumentwicklungskonzept (ÖREK) 2011“. Das ÖREK 2011 stellt ein strategisches 

Handlungsprogramm für die gesamtstaatliche Raumordnung und Raumentwicklung in Österreich dar 

und enthält Grundhaltungen und räumliche Ziele sowie als inhaltlichen Kern ein gemeinsames 

„Handlungsprogramm“. 

Mit der Veröffentlichung startete auch die „Umsetzung“ des ÖREK 2011 im Rahmen sogenannter 

"ÖREK-Partnerschaften". In diesen setzen thematisch befasste ÖROK-Mitglieder sowie weitere 

AkteurInnen einen oder mehrere Aufgabenbereiche des ÖREK-Handlungsprogramms um. Die Ziele, 

Inhalte und Ergebnisse leiten sich aus dem ÖREK 2011 ab, wobei diese durch die Mitglieder der 

Partnerschaft weiter vertieft und konkretisiert werden. Im Vordergrund steht die Verankerung der 

Ergebnisse im Gesamtrahmen der ÖROK – eine Grundlage für die Unterstützung der weiterführenden 

Implementierung. 

Die ÖREK-Partnerschaft „Plattform Raumordnung & Verkehr“ hat die Aufgabe, als Plattform zum 

Erfahrungsaustausch zwischen den Bereichen Raumordnung und Verkehr sowie zwischen den 

institutionellen Ebenen (Bund – Länder) zu agieren und anderseits auch fachspezifische Fragen, die 

eine vertiefende Bearbeitung erfordern, zu bearbeiten. 

Seitens der Landesverkehrsreferentenkonferenz wurde die ÖROK gemäß Beschluss vom 15. April 

2013 ersucht, unter Bezugnahme auf den neuen Gesamtverkehrsplan für Österreich des BMVIT sowie 

der zwischen Bund und Ländern laufenden Arbeiten zur Festlegung von Angebotsstandards im 

Öffentlichen Verkehr (ÖV), im Rahmen bereits laufender Arbeiten innerhalb der ÖROK zum Thema 

„ÖV-Erschließung und Siedlungsentwicklung“ eine gemeinsame Abstimmung vorzunehmen und der 

Landesverkehrsreferentenkonferenz sowie dem BMVIT darüber zu berichten. 

Diesem Ersuchen folgend, wurde von den Mitgliedern der ÖREK-Partnerschaft übereinstimmend 

festgelegt, ein Positionspapier zum Thema „Siedlungsentwicklung und ÖV-Erschließung“ im 

Rahmen der Partnerschaft bis Frühjahr 2014 auszuarbeiten. 

Aufgrund ähnlicher inhaltlicher Fragestellungen sowie in Hinblick auf einen stärkeren 

Informationsaustausch und eine verstärkte Vernetzung erfolgte die Bearbeitung gemeinsam mit der 

ÖREK-Partnerschaft „Kooperationsplattform Stadtregion“. 

Das vorliegende Positionspapier ist ein Dokument der ÖREK-Partnerschaft „Plattform Raumordnung 

& Verkehr“, als solches als ein Zwischenergebnis dieser Partnerschaft zu betrachten und stellt die 

Beantwortung des Ersuchens der Landesverkehrsreferentenkonferenz dar, über eine gemeinsame 

Abstimmung zum Thema „Siedlungsentwicklung und ÖV-Erschließung“ zu berichten. Dessen Thesen 

und Inhalte sind primär auf die ÖV-Erschließung fokussiert, ohne einen Anspruch auf Vollständigkeit 

erheben zu wollen. Inhaltlich aufbauend auf einer Darstellung der Ist-Situation in den einzelnen 

Bundesländern sind Empfehlungen im eigenen Wirkungsbereich der Raumordnung, zur besseren 

Abstimmung zwischen Raumordnung und Verkehr sowie zu ÖV-Standards formuliert. 

Wir hoffen, damit einen Beitrag für die weiterführende und vertiefende Bearbeitung zu leisten! 

 

Mag. Johannes Roßbacher  |  Mag. Markus Seidl 

    Geschäftsführer 

http://www.oerok.gv.at/glossar/glossar.html?tx_a21glossary%5Buid%5D=119&#38;cHash=051828994ce305216799b389565be0a5
http://www.oerok.gv.at/glossar/glossar.html?tx_a21glossary%5Buid%5D=119&#38;cHash=051828994ce305216799b389565be0a5
http://www.oerok.gv.at/glossar/glossar.html?tx_a21glossary%5Buid%5D=119&#38;cHash=051828994ce305216799b389565be0a5
http://www.oerok.gv.at/glossar/glossar.html?tx_a21glossary%5Buid%5D=119&#38;cHash=051828994ce305216799b389565be0a5
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1 VORBEMERKUNGEN 

Die Landesverkehrsreferentenkonferenz und das BMVIT haben eine gemeinsame Initiative 

gestartet, um zielorientiert und nachhaltig an eine Optimierung der österreichischen ÖV-

Landschaft im Sinne der Kunden herangehen zu können. Dazu wurde die gemeinsame 

Arbeitsgruppe „ÖV-Angebot in Österreich“ gegründet, die mit folgenden Aufgaben betraut 

wurde: 

Welches ÖV-Angebot braucht Österreich? 

 ÖV-Planung Österreichs unabhängig von jeweiligen Verkehrsmitteln (Bahn, Bus), Zustän-

digkeiten, Finanzierung und Begrifflichkeiten, 

 Festlegung gemeinsamer Kriterien von Bund, Ländern und Gemeinden insbesondere von 

Eckpunkten Taktknoten, 

 Definition von Bedien- / Verbindungshäufigkeiten aufbauend z. B. auf Einwohnerdichte 

anstelle von (zeitlicher) Erreichbarkeit. 

Welche Konsequenzen ergeben sich daraus für Österreich? Wo besteht Handlungs-

bedarf? 

 Finanzielle und strukturelle Auswirkungen, 

 Auswirkungen aus bestehenden Rahmenbedingungen und Zuständigkeiten. 

Was sind die künftigen Erfordernisse? Wo bestehen lokale Unterschiede und wie geht 

man damit um? 

 Einheitliche Grundlage für ganz Österreich. 

Einvernehmlich wurde auch festgelegt, dass Fragen der Kompetenzverteilung, der Struktur, 

Finanzierung und Organisation sowie weitere rechtliche Fragen, die sich möglicherweise aus 

den Ergebnissen ergeben, erst nach Vorliegen der inhaltlichen Vorschläge bearbeitet und 

geklärt werden. 

In der ersten Arbeitsphase der Arbeitsgruppe wurden folgende Arbeitsschritte umge-

setzt: 

 Analyse bestehender Standards, 

 Entwicklung eines Systems von Mindeststandards für die Bedienung von Siedlungs-

kernen, 

 Durchführung eines Ist-Soll-Vergleichs in ausgewählten Modellregionen und Ausarbeitung 

von Empfehlungen zu weiteren Vorgangsweise. 
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In der Landesverkehrsreferentenkonferenz vom 15. April 2013 wurden der Arbeitsgruppe 

folgende weitere Aufträge erteilt: 

1) Österreichweite Prüfung der vorgeschlagenen Mindeststandards und Ergänzung um eine 

nachfrageorientierte Komponente, 

2) Weitere Prüfung von Mindeststandards für die Zahl der Abfahrten zum nächsten 

überregionalen Zentrum 

a) ab 1.000 EW: 6 Abfahrten / Tag 

b) ab 2.500 EW: 8 Abfahrten / Tag 

c) ab 5.000 EW: 13 Abfahrten / Tag, 

3) Stichprobenüberprüfung des zu bestellenden leistungsbezogenen Verbesserungsbedarfs 

und grobe Aufwandsabschätzung, 

4) Entwicklung des methodischen Instrumentariums für eine österreichweite Ist-Soll-

Analyse-Nutzung der Verkehrsauskunft Österreich, 

5) Entwicklung von nachfrageorientierten Standards, 

6) Ist-Soll-Analyse für ganz Österreich 

7) Abstimmung zum ÖBB-Vorschlag des Integrierten Taktfahrplans. 

Die bisherigen Arbeiten konzentrieren sich auf die Entwicklung von Mindestangebots-

standards in Bezug zu in sich geschlossenen Siedlungsgebieten, sogenannten 

Siedlungskernen. Die innergemeindliche ÖV-Erschließung ist damit vorerst nicht 

Gegenstand der Beratungen. Damit werden die städtischen Räume nur als Zielorte 

(regionale und überregionale Zentren) und durch die Vorgaben des Integrierten 

Taktfahrplans im Schienennetz adressiert. Wesentliche Teile des öffentlichen Verkehrs 

bleiben daher vorerst ausgeklammert. 

Die Landesverkehrsreferentenkonferenz vom 15. April 2013 hat darüber hinaus 

beschlossen, die ÖROK um einen Bericht über laufende Arbeiten zum Thema ÖV-

Erschließung und Siedlungsentwicklung zu ersuchen: 

„Unter Bezugnahme auf den neuen Gesamtverkehrsplan für Österreich des BMVIT sowie 

der Arbeiten zur Festlegung von Angebotsstandards im Öffentlichen Verkehr auf der Basis 

des Beschlusses der Landesverkehrsreferentenkonferenz vom 7. März 2012 (VSt-3518 vom 

8.3.2012) wird die ÖROK ersucht im Rahmen bereits laufender Arbeiten zum Thema ÖV-

Erschließung und Siedlungsentwicklung eine gemeinsame Abstimmung vorzunehmen und 

der Landesverkehrsreferentenkonferenz sowie dem BMVIT darüber zu berichten.“ 

Vor diesem Hintergrund wurde im Rahmen der ÖREK-Partnerschaft „Plattform Raum-

ordnung und Verkehr“ der folgende Bericht an die Landesverkehrsreferentenkonferenz 

erstellt. 
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Die dabei entwickelten Empfehlungen betreffen: 

 die Raumordnung im eigenen Wirkungsbereich, 

 die Zusammenarbeit zwischen Raumordnung und Verkehr im Allgemeinen und im 

laufenden Projekt der „ÖV-Standards“ im Besonderen, 

 die bisher vorliegenden Diskussionsvorschläge zu Mindeststandards im ÖV-Angebot. 
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2 BEITRAG DER RAUMORDNUNG ZUR KOORDINA-

TION VON SIEDLUNGSENTWICKLUNG UND ÖV-

ERSCHLIESSUNG – AKTUELLE LAGE 

Aus der Sicht einer möglichst effizienten Organisation des öffentlichen Verkehrs, mit der 

hohe Fahrgastpotenziale bei gleichzeitig hoher Wirtschaftlichkeit erreicht werden können, ist 

eine kompakte Siedlungsstruktur mit hohen Dichten im fußläufigen Einzugsbereich der 

Haltestellen des öffentlichen Verkehrs (ÖV) eine wesentliche Voraussetzung. 

Raumplanerische Interventionen können dazu folgende Beiträge leisten: 

 Gewährleistung von hohen Dichten und Nutzungen mit einem starken Quell- und / oder 

Zielverkehrsaufkommen im Einzugsbereich hochrangiger ÖV-Achsen und Stationen: 

Konzentration von zentralen Funktionen in gut mit dem ÖV erschlossenen Gebieten. 

 Orientierung der Siedlungsentwicklung außerhalb der Zentren an den Haltestellen des ÖV 

in Räumen, wo eine ausreichende ÖV-Bedienungsqualität vorhanden ist. Die 

Entwicklungsprioritäten sollten an die ÖV-Bedienungsqualität gebunden werden 

(Angebotsdichte und Kapazität des ÖV). 

 Verknüpfung von großflächigen Einrichtungen außerhalb bestehender Siedlungen mit 

einer qualitätsvollen ÖV-Erschließung: Einkaufszentren, große Betriebsstandorte. 

 Abstimmung der Standortwahl bei großen kundenintensiven öffentlichen Einrichtungen 

mit der bestehenden ÖV-Erschließung: Schulstandorte, Krankenhausstandorte, etc. 

Im Folgenden werden die aktuellen Beiträge und Positionen der Raumordnung zur 

Abstimmung von Raumentwicklung und ÖV-Erschließung aus einer Analyse der 

bestehenden Raumordnungsinstrumente und Regelsysteme abgeleitet. Im Anhang werden 

die Instrumente und Regelsysteme mit ihren relevanten Inhalten im Vergleich der Bundes-

länder aufbereitet und dargestellt. 

Die Analyse der bestehenden Raumordnungsinstrumente und Regelsysteme ergibt folgen-

des Bild: 

Eine besser abgestimmte und am öffentlichen Verkehr orientierte 

Siedlungsentwicklung ist auf der Ebene von Grundsätzen und Zielen in der 

Raumordnung unbestritten. 

Im ÖREK 2011 wurden als wesentliche räumliche Ziele kompakte Siedlungsstrukturen, 

polyzentrische Strukturen und die Stützung von Klein- und Mittelzentren unter anderem mit 

einer guten Erreichbarkeit durch den ÖV und eine verminderte „Autoabhängigkeit“ begründet 
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(Kapitel Grundhaltungen und Ziele des ÖREK). Die Festlegung von Mindeststandards für die 

Erschließung mit ÖV wird als wesentliche Grundlage für eine nachhaltige 

Siedlungsentwicklung angesehen. Mindeststandards schaffen Planungssicherheit und geben 

Orientierung für eine vorrangige Baulandausweitung im Nahbereich von ÖV-Haltestellen 

(ÖREK 2011, Kapitel 2.2.2 „Mindeststandards im öffentlichen Verkehr definieren“). Im ÖREK 

2011 wird daher auch vorgeschlagen, die Beurteilung von Neuwidmungen an Kriterien der 

ÖV-Erschließungsqualität zu binden: Erschließungs- und Bedienungsqualität im öffentlichen 

Verkehr in Form von Zugangszeiten zur nächstgelegenen Haltestelle und dem 

Fahrplanangebot. Es wird die Prüfung eines generellen Neuwidmungsverbots in 

Wachstumsgemeinden angeregt, wenn kein Nachweis einer öffentlichen 

Verkehrserschließung erbracht werden kann (ÖREK 2011, Kapitel 2.3.2 „Relevanter 

Aufgabenbereich: Neuwidmung umfassend beurteilen“). 

Grundsätze und Ziele in diese Richtung sind in den Bundesländern auf 

unterschiedlicher Ebene aufzufinden: 

 Raumordnungsgesetze (ROG): Niederösterreich, Salzburg, Steiermark, Tirol 

 Verordnete Landesraumordnungs- oder Landesentwicklungsprogramme: Burgenland, 

Oberösterreich, Salzburg, Steiermark 

 Verordnete regionale Programme: z. B. Steiermark 

 Landesregierungsbeschlüsse zu Landesentwicklungskonzepten, Raumordnungsplänen, 

Räumlichen Strategien: Niederösterreich, Kärnten, Tirol 

 Regional beschlossene Konzepte: Vision Rheintal in Vorarlberg 

 Vom Gemeinderat beschlossener Stadtentwicklungsplan und Masterplan Verkehr in Wien 

Eine zwingende und nach der ÖV-Bedienungsqualität differenzierte Verknüpfung von 

Raumordnung und ÖV-Erschließung gerät teilweise in Widerspruch zu Zielen auf der 

regionalen und örtlichen Ebene 

Im konkreten Fall und im gelebten Planungsalltag stehen einer starken Bindung von 

Siedlungsentwicklung an die ÖV-Erschließung konkrete Ziele und Bedürfnisse aus regio-

naler und örtlicher Sicht entgegen: 

 In Gebieten mit Bevölkerungsrückgängen gibt es einen Druck, Bauen im Grünland / 

Freiland zu erleichtern. In der Steiermark wurden 2010 Auffüllungsgebiete eingeführt, in 

denen nicht nur die Auffüllung von Lücken ab drei Wohngebäuden, sondern auch eine 

Außenerweiterung um maximal eine Baulandbreite im Raumordnungsgesetz ermöglicht 

wird. Auch in Salzburg ist der Baulückenschluss im Grünland gemäß ROG zulässig. Da 

diese Siedlungssplitter in den seltensten Fällen eine ÖV-Erschließung aufweisen, besteht 

die Gefahr einer weiteren Ausweitung nicht mit ÖV versorgbaren Siedlungsflächen: 
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 Die Gemeinden haben vorrangig das Interesse Bauland bereitzustellen, um damit 

- das Wachstum der Finanzkraft zu ermöglichen, 

- Abwanderung zu stoppen oder abzumildern, 

- den Einheimischen ausreichend und leistbares Bauland zu offerieren. 

Obwohl oftmals rein bilanziell ausreichend unbebautes Bauland gewidmet ist, sind die 

Flächen nicht verfügbar. So können nicht gewidmete, aber für den Verkauf als Bauland 

verfügbare Flächen bei der notwendigen Interessensabwägung eine Baulandumwidmung 

erhalten, auch wenn keine ausreichende ÖV-Erschließungsqualität besteht. 

 Berücksichtigung lokaler Bedürfnisse und Erfordernisse 

Gemeinden sehen es als ihre Aufgabe an, den Bedürfnissen und Wünschen ihrer 

GemeindebürgerInnen entgegenzukommen. Auch in diesen Fällen handelt es sich 

oftmals um Widmungsansuchen, die bei einer strikten Bindung an die ÖV-Erschließung 

nicht positiv zu beurteilen wären. 

Die raumordnungsfachliche Prüfung bei einer geplanten Siedlungserweiterung hat eine Viel-

zahl von Interessen und Kriterien zu berücksichtigen. Die Anbindung an den öffentlichen 

Verkehr ist dabei nur ein, wenn auch wichtiges Kriterium. Bei größeren 

Siedlungserweiterungen ist darüber hinaus auch die Gestaltbarkeit des ÖV-Liniennetzes mit 

ins Kalkül zu ziehen. Vor diesem Hintergrund wird eine generelle zwingende Bindung von 

Siedlungsentwicklung an eine bestehende ÖV-Erschließung aus Gemeindesicht und auch 

aus raumordnungspolitischer sowie raumordnungsfachlicher Sicht von einigen 

Bundesländern skeptisch beurteilt. Dies begründet sich aus raumtypenspezifischen 

Unterschieden und Anforderungen besonders hinsichtlich der ÖV-Bedienungsqualität. Vor 

allem in historisch gewachsenen Streusiedlungsgebieten, in denen aus budgetären Gründen 

eine ausreichende ÖV-Erschließung nicht angeboten werden kann, sollten sinnvolle kleinere 

Arrondierungen nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden. Vor diesem Hintergrund sind 

auch die unterschiedlichen Instrumente und Regelsysteme in den Bundesländern zu 

verstehen. 

Eine erfolgreiche operative Umsetzung erfordert eine Mehrebenenstrategie mit einem 

durchgängigen und konsistenten Regelsystem 

Auf der Zielebene erfolgt die Bindung von Siedlungsentwicklung zumeist durch Soll-Bestim-

mungen ohne ausreichende inhaltliche Konkretisierung und begriffliche Präzisierung. Das 

hat zur Folge, dass in der gelebten Praxis auf regionaler und örtlicher Ebene die Orien-

tierung der Siedlungsentwicklung an die ÖV-Erschließung dem Entscheidungsspielraum der 

AkteurInnen überlassen bleibt und im Ernstfall übergangen werden kann. Die 

Aufsichtsbehörden der Gemeindeplanung haben im Genehmigungsverfahren von Örtlichen 

Entwicklungs-konzepten und Flächenwidmungsplänen keine Handhabe. 
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In den Raumordnungsgesetzen und Programmverordnungen muss eine nach der ÖV-

Bedienungsqualität differenzierte  Bindung von Siedlungsentwicklung und ÖV-Erschließung 

auf der Grundsatz- und Zielebene verankert werden und mit den Versagensgründen der 

Örtlichen Entwicklungskonzepte und Flächenwidmungspläne im aufsichtsbehördlichen 

Genehmigungsverfahren verknüpft werden (Beispiel: Salzburg und Steiermark). Dabei geht 

es nicht um die Verhinderung von Siedlungsentwicklung im ländlichen Raum, sondern um 

eine bessere Abstimmung der Siedlungsentwicklung mit der ÖV-Erschließung innerhalb des 

ländlichen Raumes. Das Abwägungsgebot unterschiedlicher Interessen kann durch 

Orientierungshilfen, wie das der „Leitfaden Bauland außerhalb des Einzugsbereichs des 

öffentlichen Verkehrs“ in Salzburg bietet, unterstützt werden. Dadurch wird Widmen und 

Bauen außerhalb des Einzugsbereichs des ÖV-Angebotes zu einer begründeten Ausnahme 

und einem sorgfältigen Abwägungsprozess unterzogen. 

In Wien wurde die Verknüpfung von Siedlungsentwicklung und ÖV-Erschließung im 

Stadtentwicklungsplan (STEP) und im Masterplan Verkehr vom Gemeinderat beschlossen. 

Die Verknüpfung mit der Umsetzungsebene (Flächenwidmungs- und Bebauungsplan) erfolgt 

durch die Berichtspflicht über das Verhältnis des Flächenwidmungs- und Bebauungsplans 

zum STEP in den Entscheidungsgremien und über die Beurteilung aller großen 

Wohnbauprojekte in der Infrastrukturkommission, in der die Abstimmung der Bauvorhaben 

mit der infrastrukturellen Ausstattung erfolgt. Eine entsprechende ÖV-Erschließung hat 

positive Effekte bei der Priorisierung von Stadtentwicklungsgebieten. 

Für die Orientierung der Gemeindeplanung und für den Dialog mit der Aufsichts-

behörde sind konkrete Begriffsbestimmungen und inhaltliche Präzisierungen erfor-

derlich 

Eine erfolgreiche Verankerung der Bindung von Siedlungsentwicklung an ÖV-Erschließung 

bedarf einer möglichst genauen Festlegung der Qualitäten der ÖV-Erschließung. 

Dazu zählen der fußläufige Haltestelleneinzugsbereich, die Bedienungshäufigkeit und 

Mindestdichten der Bebauung. Die begriffliche Präzisierung wurde in einigen Bundesländern 

bereits vorgenommen und in unterschiedlicher Form verankert. 
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Tabelle 1: Beispiele für die Verankerung der begrifflichen Präzisierung von  

ÖV-Erschließungsqualität 

Instrument Fußläufiger Einzugs-
bereich von Haltestellen 

Mindestangebot in 
Kurspaaren 

Raumordnungsgesetz 
Steiermark 

300 m Werktägliche Taktfrequenz 
zumindest 30 Minuten 
während der Öffnungszeiten 
der Einrichtung (z. B. Ein-
kaufszentrum) 

Landesraumordnungs-
programm Salzburg 2003 

500 m bei Bushaltestellen 

1.000 m bei Bahnhaltestellen 

Bedienungsqualität nach 
Kategorien des Landes-
mobilitätskonzepts 

Richtlinie Steiermark: 
Leitlinie für die Beurteilung 
von örtlichen Siedlungs-
schwerpunkten Stand 2013 

500 m im ländlichen Gebiet 

300 m im städtischen Gebiet 

5 Kurspaare / Tag bei 
örtlichen Siedlungs-
schwerpunkten (mindestens 
10 Wohneinheiten ohne 
landwirtschaftliche 
Hofstellen) 

Haltestellenlage innerhalb 
des Siedlungs-
schwerpunktes oder im 
Haltestelleneinzugsbereich 
mit einer maximalen 
Wegelänge von 500 m 

Vision Rheintal: 
Beschluss der 
Regionalkonferenz 
(Land und Gemeinden) 

Erschließungsgüteklassen: 

< 300 m 

300 – 500 m 

501 – 750 m 

Haltestellenkategorien nach 
Takt bei Bahn: 

15-Minuten-Takt und dichter 

30-Minuten Takt und dichter 

60-Minuten-Takt und dichter 

Weniger als 60-Minuten-Takt 

Busknoten mit mehreren 
Linien 

 

Neben der inhaltlichen Konkretisierung der ÖV-Erschließung ist auch eine Präzisierung von 

zu erschließenden Siedlungen erforderlich. Dazu gibt es in den bestehenden Regelungs-

systemen folgende Beispiele: 
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Tabelle 2: Beispiele für die Verankerung der begrifflichen Präzisierung von 

Siedlungsstrukturen 

Instrument Bebauungsdichte Siedlungstypen 

Regionale 
Raumordnungsprogramme 
(Steiermark), Beispiel 
„Regionales 
Raumordnungsprogramm 
Leibnitz“ 

Die Bebauungsdichte ent-
lang von Hauptachsen des 
ÖPNV innerhalb eines 300 
m Einzugsbereichs von 
Haltestellen darf 0,3 nicht 
unterschreiten. 

Vorrangzonen für Siedlungs-
entwicklung: Bereiche ent-
lang der Hauptachsen des 
ÖPNV: größere zusammen-
hängende Gebiete mit  
1.000 m Entfernung zum 
nächsten Bahnhof und 300 
m zur nächsten 
Bushaltestelle unter der 
Voraussetzung, dass diese 
zumindest 49 Zug- bzw. 
Buspaare / Tag aufweisen 

Örtliche Siedlungs-
schwerpunkte: ein 
Siedlungsansatz mit 
kompakter zusammen-
hängender Struktur und min-
destens 10 bestehenden 
nicht landwirtschaftlichen 
Betrieben zugehörigen 
Wohneinheiten (Erweiterung 
nur bei ÖV-Erschließung) 

Sachprogramm 
Standortentwicklung für 
Wohnen und Arbeiten im 
Salzburger Zentralraum 
2009 

Bei Siedlungen im 
fußläufigen Einzugsbereich 
von S-Bahn-Haltestellen soll 
unter Voraussetzung einer 
entsprechenden strukturellen 
Eignung einer Mindestdichte 
von 0,5 Geschoßflächenzahl 
angestrebt werden. 

Siedlungsschwerpunkte sind 
Hauptorte von Gemeinden 
und Siedlungsgebiete, in 
denen eine fußläufige Er-
reichbarkeit eines leistungs-
fähigen öffentlichen  
Verkehrsmittels gegeben ist 
(gemäß Vorgaben im 
Landesentwicklungs-
programm) 

Vision Rheintal: 
Beschluss der 
Regionalkonferenz 
(Land und Gemeinden) 

Zuordnung von Nutzungs-
typen und -dichten zu ÖV-
Erschließungsgüteklassen 

 

 

Eine zusätzliche Unterstützung für die agierenden AkteurInnen gibt es in Salzburg mit einer 

Checkliste für die besondere Begründung von Standorten außerhalb des Einzugsbereichs 

des öffentlichen Verkehrs, in der detaillierte Begründungsmöglichkeiten angeführt werden. In 

der Steiermark werden Ausnahmen gleich direkt in den Programmen festgeschrieben (z. B. 

3.000 m² Erweiterung von örtlichen Siedlungsschwerpunkten auch ohne ÖV-Erschließung). 

Die neuen technischen Möglichkeiten (GIS) und Werkzeuge (digitale Flächenwid-

mungspläne, Verkehrsauskunft Österreich, Haltestellen- und Fahrplanintegration in 

das GIS) ermöglichen einen Qualitätssprung in der Abstimmung von 

Siedlungsentwicklung und ÖV-Erschließung 
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In den letzten Jahren haben sich die Möglichkeiten für die Bereitstellung von 

Planungsgrundlagen enorm verbessert. Den Planungsabteilungen fehlten bisher wesentliche 

Grundlagen, die eine rasche und verlässliche Erfassung und Darstellung der Ist-Situation der 

Versorgung des bestehenden Siedlungsgebietes  und der Neuplanung von 

Baulandwidmungen mit ÖV ermöglichte. Die technischen Möglichkeiten dafür bestehen nun, 

aber die Daten liegen nur beschränkt in austauschfähigen und bearbeitbaren Formaten vor. 

Es gilt, die erforderlichen Grundlagen aufzubereiten und den planenden Institutionen und 

AkteurInnen zur Verfügung zu stellen. Dazu bedarf es des Zusammenspiels von 

Planungsabteilungen, Verkehrsabteilungen und Verkehrsverbünden. Die Aufbereitung von 

Grundlagen über die Versorgung von Siedlungsgebieten mit ÖV-Erschließungsqualitäten 

stellt auch eine gute Basis für die Evaluierung der Siedlungsentwicklung dar. Damit werden 

die allgemein anerkannten Ziele der Raumordnung und Raumentwicklung überprüfbar, denn 

bisher liegen keinerlei Befunde über die Wirkungen der raumordnungspolitischen 

Instrumente zur besseren Koordinierung der Raumentwicklung mit der ÖV-Erschließung vor. 

Information und Bewusstseinsbildung von Gemeinden und BewohnerInnen können 

durch neue Planungsinstrumente verbessert werden 

Die Konsequenzen von Zersiedelung und einer fehlenden Verknüpfung von 

Siedlungsentwicklung und ÖV-Erschließung sind vielen EntscheidungsträgerInnen auf 

lokaler Ebene, aber auch vielen standortsuchenden Haushalten und Betrieben nicht 

ausreichend bewusst. Neue Instrumente, wie der Energieausweis für Siedlungen in 

Niederösterreich oder der MORECO-Siedlungsrechner in Salzburg bieten die Chance, 

Standortbewertungen aus energie-, klima- und umweltpolitischer Sicht durchzuführen und 

gleichzeitig auch die Folgekosten für die Infrastrukturbereitstellung und -erhaltung durch die 

Gemeinde sichtbar zu machen. 

Die ÖV-Erschließungsqualität von Siedlungsgebieten als Kriterium bei der 

Bemessung der Wohnbauförderung ist ein wirkungsvolles ergänzendes 

Steuerungsinstrument 

Aus der Sicht der Wohnbauförderung wird eine fehlende Erschließung von gewidmetem 

Bauland mit öffentlichem Verkehr nicht als Ausschließungsgrund für die Gewährung von 

Wohnbauförderungsmitteln angesehen. In mehreren Ländern gibt es auf Betreiben der 

Raumordnung allerdings gestaffelte Fördersätze, bei denen die Lage und die 

Erschließungsqualität mit öffentlichem Verkehr durch höhere Förderungen bzw. 

Förderzuschläge honoriert werden (z. B. Ortskernzuschlag im Burgenland (wenn im 500 m 

Einzugsbereich einer Bushaltestelle), Siedlungsschwerpunktzuschlag in der Steiermark, 

Dichtezuschlag in Salzburg, Lagezuschlag in Kärnten). Die Honorierung der Lage von 

geförderten Objekten sollte weiter ausgebaut werden. 
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Zusammenfassend lässt sich folgendes festhalten: 

 Die Abstimmung zwischen Siedlungsentwicklung mit der ÖV-Erschließung als Raum-

ordnungsaufgabe ist grundsätzlich verankert. 

 Die Umsetzung in den Bundesländern erfolgt auf unterschiedliche Art und Weise: 

- Begrifflichkeiten und Definitionen variieren sehr stark, 

- Instrumente sind auf unterschiedlichen Ebenen mit unterschiedlichen Verbindlichkeiten 

vorhanden. 

 In den letzten Jahren wurden in mehreren Bundesländern die raumordnungspolitischen 

Instrumente zur Koordination von Siedlungsentwicklung und ÖV-Erschließung gestärkt. 

 Über die Wirkung der raumordnungspolitischen Instrumente ist allerdings nichts bekannt. 

 Es gibt teilweise raumordnungspolitische und raumordnungsfachliche Bedenken gegen 

raumtypenunabhängige und generell verbindliche Regelungen. 
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3 EMPFEHLUNGEN 

3.1 EMPFEHLUNGEN IM EIGENEN WIRKUNGSBEREICH DER 

RAUMORDNUNG 

Ausgehend von einer Analyse der bestehenden Regelsysteme über die Bindung von 

Siedlungsentwicklung an die Erschließung mit ÖV werden folgende Empfehlungen 

abgeleitet: 

(1) Weiterentwicklung bisheriger Ansätze zur Bindung von Siedlungsentwicklung an die ÖV-

Erschließung bzw. Abstimmung der Siedlungsentwicklung mit der ÖV-Erschließung  in 

Abhängigkeit von Siedlungsstruktur und ÖV-Erschließungsqualität durch eine 

Mehrebenenstrategie mit einem durchgängigen und konsistenten Regelsystem vom 

Raumordnungsgesetz über Raumordnungsprogramme bis zum aufsichtsbehördlichen 

Genehmigungsverfahren von Örtlichen Entwicklungskonzepten und Flächen-

widmungsplänen. 

(2) Integration von präzisen inhaltlichen Begriffen zur ÖV-Erschließungsqualität in Bezug 

zur Siedlungsstruktur in das Regelsystem. 

(3) Nutzung der neuen Planungswerkzeuge (GIS, Verkehrsauskunft Österreich, DIVA- 

Fahrplandatenbank der Verkehrsverbünde, digitaler Flächenwidmungsplan) zur 

Schaffung einer soliden Planungsgrundlage für 

 die Information der Gemeinden und OrtsplanerInnen, 

 die regionalen PlanungsträgerInnen, 

 die aufsichtsbehördlichen Prüfinstanzen, 

 die Evaluierung von Siedlungsentwicklung und ÖV-Erschließung. 

(4) Bereitstellung von neuen Werkzeugen zur Information und Bewusstseinsbildung wie den 

Energieausweis für Siedlungen in Niederösterreich oder den MORECO-

Siedlungsrechner in Salzburg (www.moreco.at/siedlungsrechner). 

(5) Ausbau des Instruments der Wohnbauförderung zur Unterstützung einer ÖV-freund-

lichen Siedlungsentwicklung. 

Zu allen Empfehlungen können gute Beispiele aus den Bundesländern herangezogen 

werden. Da die Bundesländer eine jeweils unterschiedliche Komposition ihrer 

Planungsinstrumente und Regelsysteme aufweisen, müssen jeweils maßgeschneiderte 

Lösungen entwickelt werden. 
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3.2 EMPFEHLUNGEN ZUR BESSEREN ABSTIMMUNG ZWISCHEN 

RAUMORDNUNG UND VERKEHR 

Vor allem die Entwicklung, Einführung und Nutzung neuer Planungsgrundlagen eröffnet ein 

Zeitfenster, das für eine verbesserte Abstimmung von Raumentwicklung und ÖV-

Erschließung genutzt werden kann. Voraussetzung dafür ist eine enge fachliche Zusammen-

arbeit der FachexpertInnen in den Raumordnungs- und Verkehrsabteilungen sowie in den 

Verkehrsverbünden, damit die Planungs- und Entscheidungsgrundlagen so aufgesetzt 

werden, dass eine optimale Nutzung für die unterschiedlichen inhaltlich-fachlichen Zwecke 

erreicht wird. In diesem Sinne sollte der im Rahmen des Projektes „ÖV-Standards für Öster-

reich“ begonnene Prozess fortgesetzt werden. Dazu bedarf es einer stärkeren Durchlässig-

keit und Transferierbarkeit von Daten an den Schnittstellen der verschiedenen Informations-

systeme in der Raumordnung (v. a. GIS) und bei den öffentlichen Verkehrssystemen 

(Verkehrsauskunft Österreich, DIVA-Datenbank der ARGE Österreichischer Verkehrsver-

bünde). Durch die weitere Einbeziehung der Fachabteilungen der Raumordnung in das 

Projekt der ÖV-Standards sollten die erforderlichen Arbeitsschritte präzisiert werden und 

notwendig Umsetzungsschritte definiert und eingeleitet werden. 

Darüber hinaus wird empfohlen, durch die Einbindung der Verkehrsplanungsabteilungen in 

die aufsichtsbehördlichen Ermittlungsverfahren in der Raumplanung die Abstimmung 

zwischen Siedlungsentwicklung und ÖV-Erschließung zu verbessern. Die Stellungnahmen 

der Verkehrsplanungsabteilungen sollten dabei auch die ÖV-Erschließung umfassen. 

3.3 EMPFEHLUNGEN ZU ÖV-STANDARDS 

3.3.1 Mindestangebotsstandards 

Bisher liegen folgende Vorschläge für ÖV-Mindeststandards vor: 

Siedlungskerne ab 250 EW: mindestens 4 Abfahrten / Tag 

Siedlungskerne ab 500 EW: mindestens 6 Abfahrten zum nächsten regionalen Zen-

trum, wenn eine noch zu definierende Mindestnachfrage 

gegeben ist 

Siedlungskerne ab 1.000 EW: mindestens 6 Abfahrten zum nächsten regionalen Zentrum 

oder 8 Abfahrten bei einer noch zu definierenden Mindest-

nachfrage 

Siedlungskerne ab 2.500 EW: mindestens 8 Abfahrten zum nächsten regionalen Zentrum 

oder 13 Abfahrten bei einer noch zu definierenden 

Mindestnachfrage 
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Für die Verbindung zu überregionalen Zentren liegen folgende Vorschläge vor: 

Siedlungskerne ab 1.000 EW: 6 Abfahrten / Tag 

Siedlungskerne ab 2.500 EW: 8 Abfahrten / Tag 

Siedlungskerne ab 5.000 EW: 13 Abfahrten / Tag 

Die Festlegung der regionalen und der überregionalen Zentren erfolgte in Abstimmung mit 

den Raumordnungsabteilungen der Länder. 

Aus der Sicht der Raumordnung wird die Festlegung von Mindestangebotsstandards 

begrüßt. Auch die Siedlungskerndefinition wird als zweckmäßig erachtet. Allerdings sollte 

jedenfalls ein Mindeststandard für die ÖV-Erschließung jeder Gemeinde auch unabhängig 

von der Größe des Gemeindehauptortes angeboten werden. Damit wäre sichergestellt, dass 

jede Gemeinde an das ÖV-Netz angebunden ist. Für Siedlungskerne mit weniger als 250 

EinwohnerInnen wäre damit bei der Neuwidmung von Bauland klargestellt, dass kein 

Anrecht auf eine ÖV-Erschließung besteht. Eine Versorgung dieser Siedlungskerne müsste 

durch auf der Gemeindeebene organisierte bedarfsorientierte Verkehre erfolgen, soferne 

diese Siedlungskerne abseits des Linienverkehrs situiert sind. Zu den vorgeschlagenen 

Standards kann vor Vorliegen der österreichweiten Ist-Soll-Analyse noch keine konkrete 

Aussage vorgenommen werden. Die Angebotsstandards sollten in einem weiteren Schritt 

jedenfalls auch mit Qualitätsstandards verknüpft werden. 

3.3.2 Nachfrageorientierte Standards 

Die Festlegung von Mindestangebotsstandards gibt in erster Linie eine Orientierung für die 

Erschließung des ländlichen Raumes. Es werden keine Aussagen getroffen über 

Angebotsstandards in Räumen mit einer hohen Nachfrage nach ÖV-Leistungen, in Räumen, 

die bereits derzeit Kapazitätsengpässe im ÖV aufweisen oder über ÖV-Angebote, die aus 

verkehrs-, umwelt- oder standortpolitischen Zielen eine bestimmte Qualität aufweisen 

sollten. Dies betrifft vor allem Ballungsräume, alpine Tallagen mit einer starken 

Siedlungsdynamik und die städtischen Räume selbst. Aus der Sicht der Raumordnung wäre 

es daher erforderlich, die Mindeststandards für das Angebot durch eine nachfrageorientierte 

Komponente zu ergänzen, die auch künftige Potenziale miteinschließt. 

 

Vor diesem Hintergrund wird die Landesverkehrsreferentenkonferenz ersucht, die ÖV-Stand-

ards für Österreich in einem nächsten Schritt zu einem konsistenten Gesamtsystem der ÖV-

Angebotsentwicklung unter Einschluss der Verkehrsnachfrage / Verkehrsnachfrage-

potenziale sowie von Qualitätsstandards weiter zu entwickeln. 
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ANHANG 

Anhang 1: Abstimmung von Siedlungsentwicklung mit öffentlicher Verkehrserschließung – 

Raumordnungsgesetze 

Anhang 2: Abstimmung von Siedlungsentwicklung mit öffentlicher Verkehrserschließung – 

Landesraumordnungsprogramme und -pläne 

Anhang 3: Abstimmung von Siedlungsentwicklung mit öffentlicher Verkehrserschließung – 

Richtlinien, Leitfäden, Planungsgrundlagen 

Anhang 4: Abstimmung von Siedlungsentwicklung und öffentlicher Verkehrserschließung in 

Wien 

 

Legende: 

Gelb markierte Textpassagen kennzeichnen Begriffe mit Präzisierungsbedarf 

Rot markierte Textpassagen weisen auf essentielle Regelungen hin 

 

Im Folgenden werden nur jene Instrumente dargestellt, die der Raumordnungskompetenz 

zuzuordnen sind. Straßengesetze, Landesverkehrskonzepte oder andere Instrumente, die 

außerhalb des Kompetenzbereichs der Raumordnung liegen, wurden nicht analysiert. 
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Anhang 1: 
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Anhang 2: 
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Anhang 3: 
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Anhang 4: Abstimmung von Siedlungsentwicklung und öffentlicher 

Verkehrserschließung in Wien 

Instrumente Ziele und Maßnahmen 

Wiener Bauordnung § 2 Abs. 7: Verpflichtung über das Verhältnis der 
Entwürfe des Flächenwidmungs- und Bebauungsplanes 
zu Planungsvorstellungen, die in Beschlüssen des 
Gemeinderats (z.B. Stadtentwicklungsplan und Master- 
plan Verkehr) dargelegt sind, auch als Grundlage für 
die Beschlussfassung in den politischen Gremien, zu 
berichten. 

Stadtentwicklungsplan 2005 
(Gemeinderatsbeschluss) 

Ziele: 

 Kompakte Siedlungsentwicklung ausgerichtet auf 
die hochrangigen Linien des öffentlichen Verkehrs 

 Nutzung von „Brownfields“ vor „Greenfields“ 

Masterplan Verkehr 2003 
(Gemeinderatsbeschluss) 

Ziele: 

 Verkehrsvermeidung durch mobilitätssparende 
Stadtentwicklung und Raumordnung 

 Steigerung des Anteils des öffentlichen Verkehrs 
von 34 % auf 40 % bis 2020 

 Verkehrsverlagerung im Stadtgrenzen 
überschreitenden Verkehr zu Gunsten des ÖV 

Infrastrukturkommission Beurteilung von Stadtentwicklungsvorhaben mit einem 
deutlichen Anteil an Wohnungen zur bedarfsorientierten 
rechtzeitigen, technisch und ökonomisch machbaren 
Realisierung der technischen und sozialen Infrastruktur. 

Standorte mit bereits guter ÖV-Erschließung haben 
Einfluss auf die Bewertung von Stadtentwicklungs-
gebieten bzw. deren Priorisierung. 

Wiener Garagengesetz § 48: Stellplatzregulativ 

Für räumlich begrenzte Teile des Stadtgebietes mit 
sehr guter ÖV-Erschließung können im Bebauungsplan 
im Sinne des Stellplatzregulativs besondere 
Anordnungen über das Ausmaß der Herstellung von 
Stellplätzen getroffen werden und damit eine starke 
Reduktion der Stellplatzverpflichtung herbeigeführt 
werden. Damit wird zumindest indirekt die Zielrichtung 
der Ausrichtung der Siedlungsentwicklung auf den ÖV 
unterstützt. 

 
 


